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Forschung

Anlaitlibellen und Weihsteuerlisten für die Hof- und
Familienforschung

Nachden: die Salzburger Matriken seit einiger Zeit bereits onlinc einzusehctr sirtrl.

können jetzl auch dic irn Salzburger Landesarchiv von den Mormoncn rcrlllrtrlcrt
Anlaitlibellen und Weihsteuerlisten über deren Webscitcn täst alle aulgesucltt scl
den. Diese sind zu llnden im f'arrilySearch-Katalog untcr ,,Austlia. Salzburg" rrls

..Crundbücher 1556' I 8l 5" oder rrit lblgcndcm direkten Link:
httos://www.1ämilysearch.org/search/catalog/71209?availabilitv=Family7o20H istorv
Yo20Llbrarv
Diese Anlaitlibellen und We ihsteuerlisten wurden 1978 chronologisch verlllnrl u tr

nächst die Anlaiten eines Gcrichtes und am Ende die dazugehörigcn Weihstcucrlis
ten. Bei der fblgenden Filtrrolle können am Antäng durchaus noch Auf'nahnrcn rrci
terer Bände des vorherigen Gerichtes vorkotnnrel. Die Ühcrsir:htliste ist dahcr gctrrrLr

zu bcachten. erst nach dem Namen des Gerichtcs beginnen auch dessen Bändc.

Folgcnde Einführung nröchte zu einer gelingcnden Forschungsarbeit mit dicscur Ilc-
stand der insgesanrt durchnummerierten 855 Bände beitragen. In diesen Anlaitlibcllcrr
(AL) wurden Übergaben. Wcchscl odcr Verkäuf'e von Grundeigentum cingclragcrl.
urn die datiir fälligen 5 % Anlait zu erfässen. also eine Grunderwerbsstcuer. Mil tlcrr

Weihsteuerlisten (WStL) rvurden bei einem Antritt eines neuen Erzbischof's I/l tlicscr
Anlait von allen Holurbar-Untertanen ftir deren Eigentum erhoben. Da hicr trur dct

Zeitraum vor der großen Emigratior'r von 1732 bchandelt werden soll, sind das rlic
WS1L von 1654. 1669, 1688, | 709 \t1d l'727 .

Die Struktur des Bestandes
Um übcrhaupt sinnvoll mit diesen Bänden arbeitcn zu können, sind einige Vorkcnrl-
nissc niitig. Mit dem 1779 erstellten Hieronymuskataster rvurde zum ersten Mirl liir
das Fürsterzbistum Salzburg der gesamte Bcsitz sämtlicher Bewohner allcr (itttnd'
henschafien erf'asst. Zu diescr Zcit gab es don ca. 600 unlerschiedlichc (lruntllrcrr

schafien, die alle bcrcchtigt waren. eine Anlait zu erheben. Dic online einsclthrrlcn
Anlaitlibellen betreffen aber ausschließlich den grundherrschalilichen Besilz tlcs ctz
bischöflichen Landesherm, der durch die Holkammer vcnvaltct und,,Holitrhar" gc

nannt wurde. Es war allerdings auch die größte Crundhcrrschaft im Salzburgcr Lrrrtrl.

Nur von dicsen Hofurbar-Untertanen wurde auch dic Weihsteuer erhoben.

Vor einer HolTorschung ist es also immer grundsätzlich erlorderlich. dic (ittttrtllttrr

schalt zu kennen, um in dercn Unterlagen die entsprechenden Eintrügc ztt lirrtlerr

Normalerweise geschieht clics übcr eine Recherche im Karteikartcnsystcnr rl.s
Hieronymuskatasters im Landesarchiv Salzburg. Da mit den WSIL tlcl gesrrtrtle

Hofürbar-Besitz aber immer erlasst wurde. kann alternativ cin Bantl rotr rlies,.l
durchgesehen wcrden. Besitz, der doft nicht zu finden ist, hatte dann attl .ictlerr I rrll

eine andere Grundherrschall.
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Die meisten Exulanten \\'aren vor ihrer Ausrvantlcrung im Pongau ansässig, darun]
rvird sich nachlirlgcnd aufdie großen Pfleggerichtsbezirke Werl'en und Radstadt bc-
schränkt. Diese der Hotlarnmer direkt unterstellten Gericltte waren liir die gesarntc
Verwaltung vor Od zuständig. Das Pfleggericht Werf'en untlässte die Landgerichte
Werl'en, Bischofshol'en, St. Johann. St. Vcit und Großarl und tührte die jährlich zu-
sammengestellten Anlaiten bei Bcsitzwcchscln. In den Libellen sind diese jeweils
kenntlich gruppiefl unter ihrem zuständigcn Landgericht eingetragen. Danach tblgen
cbentälls rrit Überschrilien Gruppen von Grundhcrrschaf'tsbesitz, die ursprünglich
ein eigcncs Amt waren. rvie das Neureiter Amt, oder z. B. der Besitz der Salzburger
Ministerialen Gutratcr. der an den Landeshernl gelangt war. Alle Einträgc bcgann
man in der erstcn Hälfie des 17. .lh. jährlich chronologisch zu nunrmeriercn. Ausnah-
men bildeten das sehr altc Anrt Wcng. mit seinem u,eitverstreuten Grundherrschalts-
besitz, die Propstei odcr das Amt Fritz, eine Schenkung von Grundherrschallen des

Salzburger Bischol's bei der Gründung dcs Klosters Admont 1074, die 1575 zurück-
gekaufi wurden und das Amt Ncurcit im GerichtsbeTirk Radstadt. Bei diesen Arntent
ist in dcn ältcren Libellen jeweils eine eigene Nunrrnerierung dcr Vorgängc eingetrr-
gen. Dic Jahrcslibellen der ersten beiden Amter wurden irnmcr rr ieJcr wcchselnd so-
rvohl bci Wcrf'en als auch Radstadt abgelegt, wobei mehrheitlich das Anrt Weng irr

Werl'en und das Amt Fritz in Radstadt zu llnden sind. In den jüngeren Anlaitcn sind
diese ebenlalls integricrt in dic Jahreszählungen derjeweiligen Gerichte.
Die Anlaitlibellen u,urdcn von dcn Gerichten.jährlich an die Hofkammer nach Salz-
burg gesendet und dort anschcinend teilweise in neuer Fonn abgeschrieben. Bei den
I lottarnnerakten bellnden sich noch einigc der ursprtinglicherr Brieflibellen einzel-
ncr.lahre. die natürlich inhaltlich gleich, aber recht untcrschicdlich gestaltet sind.
UDtcr Fürsterzbischof Max Gandolf von Kuenburg läncl cine große Veru,altungsre-
li)rnr statt. Ab 1672 verblieb beirn Gericht Werl'cD nur noch das Landgericht
Bischollshof'cn. Die Landgerichte St. Johann und Croßarl wurdcn cigcnständige und
Iiihrtcn ab clicser Zeit ihre eigenen Anlaitlibellen und WStL. Das Landgcricht St. Veit
rvurde an das Pfleggericht Goldcgg gclcgl und deren Einträge sind ab dieser Zeit dort
zu tlnden. Das Pfleggericht Radstadt §,ar vor dieser Refbrnr u,esentlich größer und
erstreckte sich westlich an der Holmark Wagrain vorbei bis zum Bezirk St. Johann.
Diese Region war die Genigau. Mit der Einrichung des Landgerichts Wagrain u,urde
das tlofmark Cericht Wagrain mit der Genigau und Kleinarl zusammengelässt,
Klcinarl war vorher zum Gericht Werfen gehörig.

Arbeiten mit dem Bestand
I)ie teilweise umlängrcichen Einträge in den Anlaiten sind eine wichtige zusätzlichc
oder auch manclrmal dic cinzigc Quelle bei der Hof: und Familienlorschung. Dorl
rvurden bei Veränderungen dic Alr und Neubesitzel namentlich cingctragen. nicht
scllen gleichberechtigt beide Eheleute. Einc Ühergrhe u eg,.-n Todc'l'lrll konntc an alle
noch lcl.rctrde Kinder erfolgen. die viellcicht crsl hicrdurclr hckannl wcrrlcn. rr ic
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auch das Todesjahr des ehemaligen Besitzers. Erstaunlich auch, wie o11 manchmal in
kürzester Zeit die Güter ihre Besitzer wechselten. andere wiederum über Ceneratio-
nen in einer Familie verblieben.
Neben den Gütern wechselten Mühlen, Grundstücke wie Einfänge, Holzrcchte ctc.
ihren Besitzer. die aus einem anderen Grund noch sehr wichtig sein können. Bei einer
Vielzahl von gerade kleineren Grundherschaflen sind uns häufig keincrlei Unterla-
gen erhalten geblieben. Da alle Mühlen, aber auch viele andere kleine Objekte dem
Landesherm grundherschaftlich unterstanden, kann indirekt darüber manchmal zeit-
lich ein Hofwechsel damit nachvollzogen werden, da häufig zur gleichen Zeit der ge-

samte Besitz mit allen Objekten übergeben bzw. verkauft wurde.
Sollten in den Anlaiten oder WStL Einträge zu Gütem gefunden werden, deren Besir
zer nicht zu den aus den Matriken bekannten Personen eines Hofbs passen, dann wer-
den diese an einem gleichnamigen Hof einer anderen Grundherrschaft gewesen sein.

Bei den iüngeren Anlaiten befindet - )!tl'i'
sich in der Regel eine Notiz mit Anga-
be des Jahres und der Nr. der Jahres-
zählung einer vorherigen Eintragung
zu diesem Objekt - wenn sich diese
auf eine WSIL bezieht. ist dies ver-
merkt. Bei allen WStL gibt es zusätz-
lich Hinweise tiir nachfolgende Einträ-
ge. Da einige Jahrgänge von Anlaiten
abhandengekommen sind. kann in
manchen Fällen ein Hinweis mit der
wichtigen Jahreszahl einer Verände-
rung nur noch als lnformation in einer
WStL slchen. Die Einträge selber kön-
nen sowohl in den Anlaiten als auch in
den WStL, die in der dritten Spalte un-
ter ,,neue Nr." durchnummeriert sind,
sehr ausliihrlich sein. Hilfreich ist in
den jeweiligen WStL des Jahres 1727

der Hinweis aufdie zukünftig erlblgten
Veränderungen, die das schnelle Auf:
finden der Verkäufe nach der Emigration erleichtcrn.
Die vorgestellten jeweiligcn Ziffem bei der obigen Aufnahme einer ältercn Anl it
aus Werfen sind die Nummerierungen aus den Urbaren. Nach dem Beginn der.lah-
reszählungen wurden diese fol. in die Überschriil der einzelnen Objekte aLrlgcnorn

men.
In den Anlaitlibellen ist teilweise eine historische Foliierung (Blattzählung) noch zu

erkennen. Bei der vermutlich Anfang des 19. Jh. einheitlichen Bindung sind dic Illiil-
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lcl /ulrcschnittcn worden. Dabei wurde häufig die Zählung ganz oder teilweise abge-
schriltcn. Die Zusammenstellung der einzelnen Hefte entspricht in einigcn Fällcn an-

schcincnd auch nicht nrehr imnrer der ursprünglichen Ordnung, so dass die alten Zäh-
lungco. rvcnn diese überhaupt vorhanden sind, nur noch sporadisch chronologisch
sincl. Aul die Übernahme dieser alten Zählung sollte daher bei Nachweisen gänzlich
vcrzichtet \r,erden. Das Salzburgcr Landcsarchiv (SLA) hat dem Rechnung getragen

rrnci in cicn letzten Jahren läst alle Bände mit Bleistift durchgehend neu foliiert. Diese
liihlung ist sclbstverständlich auf der älteren Verfilmung nicht vorhanden. Da aber
Nachweise von Fundstellen für eine späterc Verifizierung unbedingt dokumentiert
rvcrrlcn sollten, kann hier auf die jahrhundertalte Handhabung der Salzburger Vcrwal-
lung rurückgegdffen werden, allerdings nrit der zusätzlichen Angabe von Quellen-
sllr(lort und Quelle. Einige Beispiele dazu in Lang- oder Kurzform und wegen der
liiihcrcn eigenständigen Zählung einiger Amter mit dcren Zusatz: SLA, AL Werfen
16ll 16211759. 1618 Nr. 40 oder SLA, AL Wcrfcn 1618 Nr. 40; und SLA, AL
Itir(lstadt 1607 l6l21467. l6l0 Nr.2 Amt Fritz.
l)urch die Möglichkeit, einzelne Seiten der online zugänglichen Anlaitlibellen und
Wcihstcuerlisten auszudrucken oder auf den eigenen Rechner herunterzuladen, sind
lllc Fundstellen als Dokumente in einenr persönlichen Familienarchiv aufiubewah-
lcr. Da einige Zeichen für Dateinamen gesperrt sind, nachfolgend ein Vorschlag für
crrcn digitalen Nachweis der alle Infbnnationen zu einem Objekt enthält: SLA, AL
Iiudstadt 1607-1612 (467), 1610 Nr. 2 Amt Fritz. Für weitcrgehende Fragen kann
rrntcr urv.i(rig!4ldg Kontakt zu mir aufgenommen werden.

Ulrich W. Ilchmann

H3/45 mit Registern zu Salzburger Matriken

liin langjähriges Mitglied dcs Salzburger Vereins, das hier namentlich nicht genannt
rvcrtlcu miichte. hat tiir mehrere Matrikenbücher der Erzdiözese Salzburg die bisher
lchlcndcn Register erstcllt und dabei die Kerndaten der Amtshandlungen - alphabe-
lisch geordnet - herausgezogen. Somit wird den Forschem ein schnelleres Auffinden
tlcl I'iinträge in den Originalen emöglicht. Der Wert der mühsamen Arbeit lässt sich
nur iur Ungelähren ennessen und wird wohl nur richtig erkennbar, wenn man in die
Mllrikcnbücher schaut. Nur:nit erheblicher Erfahrung im Lesen dieser alten Auf-
zcichnungen lässt sich eine solche Mammutarbeit bewältigen.
Als llcispicl tiir einen Datensatz in den neuen Registern sei hier ein Beispiel ange-
lii hrl:
0 L0 L 1675 Margarctha (filia ligitim) Christian Kreutzberger (et) Mafiha Rökh
I)cr Auslcihband H3/45 enthält die Register folgender Matriken:
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